
	

	

	
	

Corona-Virus: Unternehmen melden erhöhten Krankenstand 
Erlhöfer: 14 Tage Krankschreibung am Telefon nicht zielführend 

	
 
Die Corona-Pandemie sorgt weiter für viel Verunsicherung bei den 
Unternehmen im Mittleren Ruhrgebiet und in Westfalen. Für neuen 
Ärger sorgt aktuell die erweiterte Regelung, sich bei Erkrankung der 
oberen Atemwege telefonisch bis zu 14 Tage krank schreiben 
lassen zu können. Darauf hatten sich die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (KBV) und der GKV-Spitzenverband am 
Dienstag verständigt. „Unsere Mitglieder haben mit teilweise sehr 
hohen Krankenständen zu kämpfen. Die Produktion ist dadurch 
bereits beeinträchtigt“, sagt Dirk W. Erlhöfer, Hauptgeschäftsführer 
der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen mit Sitz in Bochum. „Die 
neue Regelung verschärft diese Situation weiter.“ 
 
Dabei sei nicht einmal der tatsächliche Krankenstand allein 
ausschlaggebend. Vielmehr werde gesunden Risikopatienten mit 
Vorerkrankungen von den Gesundheitsämtern vor Ort empfohlen, 
sich vom Hausarzt krankschreiben zu lassen und anschließend in 
selbst gewählte Quarantäne zu gehen. Ärgerlich für Arbeitgeber: bei 
behördlich angeordneter Quarantäne können sich Arbeitgeber die 
Lohnkosten nach § 56 Infektionsschutzgesetz von der zuständigen 
Behörde erstatten lassen. „Bei  hausärztlicher Krankschreibung 
bleiben sie auf den Kosten sitzen“, so Erlhöfer. Er wolle den 
Behörden nichts unterstellen, aber so werde die Regelung der 
Kostenverteilung untergraben und einseitig zu Lasten der 
Unternehmen verschoben. „Diese Vorgehensweise trägt auch  nicht 
dazu bei, die Bürgerinnen und Bürger zu beruhigen. Wenn ein völlig 
gesunder Mitarbeiter vorsorglich de facto in Quarantäne geschickt 
werden soll, fehlt er an seinem Arbeitsplatz und erschwert die 
Aufrechterhaltung des Betriebs und damit die Arbeit der anderen 
Mitarbeiter*innen. Aber warum sollte diese Vorsorgemaßnahme 
auch noch der Arbeitgeber bezahlen und nicht der Staat, den die 
gesetzliche Fürsorgepflicht im Pandemiefall trifft?“, fragt Erlhöfer. 
 
 
 
Zur Information: „Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen“ ist eine 
Bürogemeinschaft aus vier Arbeitgeberverbänden, darunter 
Tarifträgerverbände für die chemische Industrie, die Metall- und 
Elektroindustrie und die Papier, Pappe und Kunststoff verarbeitende 
Industrie mit zusammen über 400 Mitgliedsunternehmen, die rund 72.000 
Mitarbeiter beschäftigen. Die Verbände veröffentlichen im Frühjahr und 
zum Jahreswechsel das „Konjunkturbarometer“, welches jeweils auf einer 
aktuellen Mitgliederbefragung basiert. Weitere Informationen zu den 
Verbänden erhalten Sie unter www.agv-bochum.de.	 	
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